
 

Beratungsergebnis: 
__ einstimmig 
__ mit Stimmen 
.......... Ja 
.......... Nein 
.......... Enthaltungen 
 

 

 
__ lt. Beschlussvorlage                      
__ abweichender Beschluss  
 
 
 
 

 

 

Gemeinde Kirchzarten 
 

BESCHLUSSVORLAGE 
 

Vorlage Nr.: 2015/131 ÖFFENTLICH 

Fachbereich 4 / Aktenzeichen 460.15 6. Mai 2015 

 
Finanz-, Verwaltungs-, Touristik- und Kulturausschuss am 12.05.2015  
Gemeinderat am 19.05.2015  
 

Tagesordnungspunkt  

Änderung der Benutzungsgebühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen der 
Gemeinde Kirchzarten ab 01.09.2015 - 31.08.2016 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Finanz-, Verwaltungs-, Touristik- und Kulturausschuss empfiehlt, der 
Gemeinderat beschließt die Zustimmung zur Änderung der Benutzungsgebühren für 
die Kinderbetreuungseinrichtungen in der Gemeinde Kirchzarten ab 01.09.2015 – 
31.08.2016 
 
 
 

 

 



Sachverhalt: 
 
Das Gebührenverzeichnis zur Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren 
für die Kinderbetreuungseinrichtungen in der Gemeinde Kirchzarten wurde am 
23.06.2009 beschlossen und zuletzt am 22.10.2013 geändert. 
 
Für das Betreuungsjahr  2015/2016 sind nach Vorschlag des Gemeindetags vom 
26.03.2015 (Gt-Info Nr. 0337/2015 vom 02.04.2015), die Gebühren anzupassen. 
Dabei sind nicht alle Betreuungsformen die die Gemeinde vorhält, wie 
Ganztagsbetreuung, Hort und Verlässliche Grundschule (Kernzeit), vom 
Gemeindetag berücksichtigt. Für diese wurden eigene Kalkulationen durchgeführt. 
 
Bei der Verlässlichen Grundschule (Kernzeit) wurde die bisher einheitliche Gebühr, 
auf Grund der unterschiedlichen Betreuungszeiten in den beiden Grundschulen,  
getrennt. 
 
Die Essensgebühr entspricht dem derzeitigen Bezugspreis. 
 
Auf die beiliegenden Anlagen als Berechnungsgrundlagen wird verwiesen. 
 
Als weitere Anlage ist das aktuell gültige Gebührenverzeichnis 2014/2015 beigefügt. 
 
Hinweis des Gemeindetags zu den Beitragssätzen 2016/2017: 
 
„Die Beitragssätze für das Kindergartenjahr 2016/2017 werden zu einem späteren 
Zeitpunkt bekannt gegeben. Die kommunalen Landesverbände und die 4KK behalten 
sich vor, aufgrund der anstehenden Tarifverhandlungen sowie einer geplanten 
Umstellung auf neue Ausgestaltungsformate, die Elternbeiträge für das Jahr 
2016/2017 neu zu konzipieren und diese zu gegebener Zeit zu veröffentlichen.“ 
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